
 

Körperschaftsteuer Aktuell:  
Steuererklärung 2017 für Praktiker 
März 2018 

 

Rita Wedekind, Steuerberaterin, Celle 

 



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der H.a.a.S. GmbH Seminare und Vortrag finden Sie unter 
www.haas-wir-steuern.de. Die Seminare inkl. Arbeitsunterlagen werden von qualifizierten Referenten sorgfältig 
vorbereitet und durchgeführt. Sowohl die Referenten als auch die H.a.a.S. GmbH Seminare und Vortrag über-
nehmen jedoch keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf die Tagungsunterla-
gen oder die Durchführung des Seminars. 

Sollten die Inhalte dieses Seminars bzw. der Seminarunterlage für steuerliche und/oder rechtliche Planungen, 
Gestaltungen o.ä. verwendet werden, übernehmen wir keine Haftung für sich daraus eventuell ergebende Schä-
den gleich welcher Art. 

Diese Unterrichts- und sonstigen Materialien unterliegen dem Urheberrecht, sodass jede Art der Weitergabe ohne 
ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers untersagt ist. 

 

 

 



 
Inhaltsverzeichnis 

3 

Inhaltsverzeichnis 

 
I. Körperschaftsteuererklärung 2017 ............................................................................. 5 

1. Allgemeines ................................................................................................................... 5 

1.1 Erklärungspflicht ............................................................................................................ 5 

1.2 Erklärungsfrist ................................................................................................................ 5 

1.3 Zuständiges Finanzamt .................................................................................................. 6 

2. Formulare 2017 - wesentliche Änderungen .................................................................... 7 

II. Fallbeispiel Körperschaftsteuererklärung Natur und Gesund GmbH 2017 ............ 14 

1. Sachverhalt .................................................................................................................. 14 

2. Aufgaben ..................................................................................................................... 14 

3. Hinweise ...................................................................................................................... 14 

Arbeitsblatt Nr. 1: § 7g EStG ............................................................................................ 15 

Arbeitsblatt Nr. 2: Verdeckte Gewinnausschüttungen ....................................................... 19 

Arbeitsblatt Nr. 3: Verdeckte Einlage (Grundstück) .......................................................... 23 

Arbeitsblatt Nr. 4: Körperschaftsteuer, SolZ und Gewerbesteuer 2016 ............................. 25 

Arbeitsblatt Nr. 5: Nicht abziehbare Betriebsausgaben ..................................................... 27 

Arbeitsblatt Nr. 6: Spenden und Mitgliedsbeiträge ............................................................ 29 

Arbeitsblatt Nr. 7: Investitionszulage ................................................................................ 32 

Arbeitsblatt Nr. 8: oGA von inländischer Kapitalgesellschaft ............................................. 33 

Arbeitsblatt Nr. 9: Streubesitzdividende - Hinzuerwerb ..................................................... 36 

Arbeitsblatt Nr. 10: Wertaufholung Beteiligung KapG ......................................................... 41 

Arbeitsblatt Nr. 11: Veräußerung einer Beteiligung ............................................................. 44 

Arbeitsblatt Nr. 12: oGA an die Anteilseigner in 2017 für 2016 ........................................... 48 

III. Verschiedene Themen ............................................................................................... 50 

THEMA 1 ABWEICHUNGEN ZWISCHEN HANDELS- UND STEUERBILANZ ............ 50 

1. Drohverlustrückstellungen ............................................................................................ 50 

2. AfA-Methoden .............................................................................................................. 51 

3. Verzicht auf Teilwertabschreibung ............................................................................... 53 

THEMA 2 ANPASSUNG AN DIE BETRIEBSPRÜFERBILANZ ................................... 55 

THEMA 3 AUSLÄNDISCHE EINKÜNFTE .................................................................... 57 

1. Ausländische Dividende (Freistellung) ......................................................................... 57 

2. Ausländische Betriebsstätte (DBA-Staat) ..................................................................... 59 

3. Ausländische Betriebsstätte (Nicht-DBA-Staat) ............................................................ 61 

  

(AU 53035/084 - KSt 2017) 



 
Inhaltsverzeichnis 

4 

THEMA 4 VERLUSTABZUG ........................................................................................ 63 

1. Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ..... 63 

2. Fortführungsgebundener Verlustvortrag, § 8d KStG ..................................................... 67 

3. Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs ................................................. 70 

THEMA 5 STEUERLICHES EINLAGEKONTO ............................................................. 73 

THEMA 6 OGA AN DIE ANTEILSEIGNER IN 2018 FÜR 2017 .................................... 84 

THEMA 7 AKTUELLE RECHTSPRECHUNGEN .......................................................... 88 

1. Maßgebendes Alter bei Versorgungszusagen .............................................................. 88 

2. Eintritt des Pensionsfalls und Tätigkeitsvergütung ........................................................ 90 

3. Verbilligte Überlassung einer Stadtvilla an Gesellschafter-Geschäftsführer .................. 91 

4. Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG - Zeitpunkt der Ausübung .................................. 92 

5. Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen ............................................................. 93 

6. Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen .................................................................................. 96 

Anlage  

Steuerbescheinigung ......................................................................................................... 103 

 

 
 

 



Körperschaftsteuer Aktuell: 
Steuererklärung 2017 für Praktiker 

5 

H
.a

.a
.S

. 
G

m
b

H
 S

e
m

in
a
re

 u
n

d
 V

o
rt

ra
g

 

I. Körperschaftsteuererklärung 2017 

1. Allgemeines 

1.1 Erklärungspflicht 

Die jährliche Körperschaftsteuererklärung KSt 1 ist von den in § 1 Abs. 1 KStG genann-
ten Körperschaften abzugeben.  

Die Auswahl der Rechtsform erfolgt im Formular KSt 1 in der Zeile 9 

Formular 

 

1.2 Erklärungsfrist 

Grundsätzlich ist die Körperschaftsteuererklärung für 2017 bis zum 31.05.2018 abzugeben. 
Da diese Frist jedoch sehr knapp bemessen ist, wird sie allgemein bis zum 31.12.2018 
gewährt, sofern die Erklärung von einem Steuerberater erstellt wird. Über diesen Termin 
hinaus kann die Abgabefrist nur in begründeten Einzelfällen und längstens bis zum 
28.02.2019 verlängert werden. 

 
  



Körperschaftsteuer Aktuell: 
Steuererklärung 2017 für Praktiker 

6 

H
.a

.a
.S

. G
m

b
H

 S
e
m

in
a
re

 u
n

d
 V

o
rtra

g
  

 

 
Praktikerhinweis 

Neue Abgabefristen  

· 31.07.des Folgejahres 

· 28.02.des übernächsten Jahres für steuerlich beratene Steuerpflichtige 

gelten erst ab 2018! 

Bitte beachten Sie, dass die neuen Abgabefristen zwar zum 01.01.2017 in 
Kraft treten, aber erstmals für den Besteuerungszeitraum 2018 anzuwenden 
sind. 

1.3 Zuständiges Finanzamt 

Die Erklärungsvordrucke sind bei dem Finanzamt einzureichen, in dessen Bezirk sich die 
Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungssitz der Körperschaft befindet. Der Ort der Geschäfts-
leitung ist der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung, also der Ort, an dem der für die 
Geschäftsführung maßgebende Wille gebildet wird. 

Nur wenn sich ein Ort der Geschäftsleitung nicht eindeutig bestimmen lässt, ist das Finanz-
amt zuständig, in dessen Bezirk der eingetragene Firmensitz (Satzungssitz) liegt. 
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2. Formulare 2017 - wesentliche Änderungen 

Die Erklärungsvordrucke 2017 enthalten - nachdem die Formulare in 2016 ja schon grund-
legend neu gestaltet wurden - auch noch einige bedeutsame Änderungen. 

2.1 Formular KSt 1 

Das Formular KSt 1 (bisher KSt 1 A) ist nochmals  neu gestaltet und umfasst nun nicht 
mehr die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens. Dafür gibt es das neue Formular 
„Anlage ZVE“. 

In Zeile 13 des Formulars KSt 1 befindet sich das Freitextfeld im Zusammenhang mit der 
automatisierten Fallverarbeitung durch die Finanzverwaltung. 

Formular 

 

Hier ist eine 1 einzutragen, wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere 
oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen. Gleiches gilt, 
wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwal-
tungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Diese Angaben 
sind in einer selbst zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit der Über-
schrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ zu kennzeichnen ist. 

Diese Anlage kann dann zusammen mit evtl. einzureichenden Belegen per Brief oder per 
Mail dem Finanzamt zugesandt werden.  

Die Anteilseigner sind nunmehr in dem Formular KSt 1 in den Zeilen 22 - 27 zu erfassen. 
Bisher erfolgten die Angaben in der Anlage WA. 

Formular 
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2.2 Anlage ZVE 

Dieser Vordruck ist neu und übernimmt ab 2017 die eigentliche Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens.  

Überwiegend werden in der Anlage ZVE die Werte aus den anderen Anlagen über-
nommen und zusammengerechnet. 

Formular 
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2.3 Anlage KSt 1 F 

Das Formular KSt 1 F ist um den Bereich der im Wirtschaftsjahr erfolgten Ausschüttungen 
erweitert worden. Diese Angaben erfolgten bisher in der Anlage WA. 

Formular 

 

In Zeile 7 ist eine 1 einzutragen, wenn im Wirtschaftsjahr mehrere Gewinnausschüttungen 
erfolgt sind. Es liegen mehrere Leistungen vor, wenn z.B. mehrere Gewinnausschüttungs-
beschlüsse im Wirtschaftsjahr gefasst wurden oder offene und verdeckte Gewinnausschüt-
tungen vorliegen.  

Mehrere Leistungen liegen nicht vor, wenn eine Ausschüttung/Leistung an mehrere Anteils-
eigner erfolgte. 

 
  



Körperschaftsteuer Aktuell: 
Steuererklärung 2017 für Praktiker 

10 

H
.a

.a
.S

. G
m

b
H

 S
e
m

in
a
re

 u
n

d
 V

o
rtra

g
  

2.4 Anlage SAN 

Steuerbefreiung von Sanierungserträgen nach § 3a EStG 

Formular 

 

Durch das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechtsüber-
lassungen vom 27.06.2017 hat der Gesetzgeber eine Steuerbefreiung für Sanierungs-
gewinne in § 3a EStG und § 7b GewStG eingeführt.  

Die Steuerbefreiung gilt für unternehmensbezogene und nach Maßgabe des § 3a Abs. 5 
EStG unternehmerbezogene Sanierungsgewinne. Die Steuerbefreiung gilt für Sanierungs-
gewinne, die nach dem 08.02.2017 entstehen. Die körperschaftsteuerlichen Regelungen 
sollen ab VZ 2017 gelten, § 34 Abs. KStG i.d.F. des Gesetzes vom 27.06.2017. 

Für Sanierungsgewinne, die vor dem 09.02.2017 entstehen, sollte das BMF-Schreiben 
vom 27.04.2017 für eine Steuerentlastung sorgen, indem der Sanierungserlass vom 
27.03.2003 weiterhin anwendbar sein sollte. Der BFH hat dies mit Urteil vom 23.08.2017 
I R 52/14 und X R 38/15 als rechtswidrig angesehen.  

Auf dieses Urteil hat das BMF nun mit einem Nichtanwendungserlass reagiert, BMF-
Schreiben vom 29.03.2018 IV C 6 - S 2140/13/10003. Danach soll für Schuldenerlasse 
weiterhin das bisherige BMF-Schreiben gelten. 

Die Neuregelungen stehen allerdings nach Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes vom 27.06.2017 
unter dem Vorbehalt einer Feststellung der EU-Kommission. 

Das Inkrafttreten hängt von der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission 
ab. Das Notifizierungsverfahren wurde zeitnah eingeleitet - wegen wiederholter Nachfragen 
der EU-Kommission aber noch nicht abgeschlossen. Die Zwei-Monats-Frist ist somit noch 
nicht angelaufen. Es kann also noch etwas dauern, BT-Drucksache 19/1126 vom 
09.03.2018. 

  


